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(54) Einrichtung zur Erfassung einer Seilbewegung für ein Hebezeug, insbesondere für einen
pneumatisch betriebenen Seilbalancer

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Er-
fassung einer Seilbewegung eines Hebezeugs, insbe-
sondere für einen pneumatisch betriebenen Seilbalan-
cer, das eine in einem Gehäuse längsverschiebbare
Seiltrommel mit einer Seilrille für ein Seil aufweist, wobei
die Längsverschiebung der Seiltrommel derart erfolgt,
dass sich der Ablaufpunkt des Seils jeweils an dersel-
ben Stelle des Gehäuses befindet, mit Markierungen,
die korrespondierend zu der Drehbewegung der Seil-
trommel relativ zu einem Sensor einer Sensoreinheit
bewegbar sind, welche die Markierungen beim Passie-
ren des Sensors erfasst. Um eine konstruktiv einfache
und robuste Einrichtung anzugeben, mit der schlupffrei
eine Seilbewegung in Seillängsrichtung bei einem He-
bezeug mit einer Seiltrommel erfassbar ist, wird vorge-
schlagen, dass die in der Seiltrommelmantelfläche (3)
ausgebildete Seilrille (2) einen parallel zur Seilrille (2)
verlaufenden schraubenlinienartigen Steg (4) bildet,
dass die Markierungen längs des Stegs (4) vorgesehen
sind, und dass der Sensor (7) derart feststehend am Ge-
häuses angeordnet ist, dass er dem Steg (4) jeweils ge-
genüberliegend zugewandt ist.
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